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RS OGH 2004/3/25 3Ob267/03s
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 25.03.2004

Norm

EO §180 Abs3

Rechtssatz

Mit "Vertreter" ist nicht nur jene Person gemeint, die als Vertreter des Verp ichteten im Exekutionsverfahren selbst

einschreitet. Auch gesetzliche oder vom Gericht bestellte Vertreter sind umfasst, ebenso organschaftliche Vertreter wie

Geschäftsführer einer GmbH. Darunter fallen aber auch gewählte Vertreter (Bevollmächtigte) der verpflichteten Partei.
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3 Ob 267/03s
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